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8376 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 

des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 9. Juli 2010 betreffend ein Bundesgesetz über 
die Einfuhr und das Verbringen von Arzneiwaren, Blutprodukten und Produkten 
natürlicher Heilvorkommen (Arzneiwareneinfuhrgesetz 2010 - AWEG 2010) 

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates dient der Lösung von Problemen, die sich aus der 
bisherigen Vollzugspraxis ergeben haben. 

Durch die Schaffung vollzugstauglicher und praxisnaher Vorschriften soll eine effiziente Überwachung 
der Einfuhr und des Verbringens von in Österreich nicht zugelassenen Arzneimitteln gewährleistet 
werden. Insbesondere soll damit auch ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung des hohen Risikos 
geleistet werden, das mit dem illegalen Bezug von minderwertigen, gefälschten oder 
gesundheitsschädlichen Arzneimitteln, insbesondere auch im Wege des Internets, verbunden ist. Ziel ist 
der Schutz der Gesundheit von PatientInnen und KonsumentInnen durch Gewährleistung sicherer, 
qualitativ hochwertiger und wirksamer Arzneimittel, die eingeführt oder verbracht werden. 

Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
20. Juli 2010 in Verhandlung genommen. 

Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin MMag. Barbara Eibinger. 

An der Debatte beteiligte sich mit beratender Stimme Bundesrat Efgani Dönmez. 

Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin MMag. Barbara Eibinger gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 20. Juli 2010 mit Stimmeneinhelligkeit 
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2010 07 20 

 MMag. Barbara Eibinger Martina Diesner-Wais 

 Berichterstatterin Vorsitzende 


